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Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
 

Fristversäumnis und Verstoß gegen die Geschäftsordnung durch das Bezirksamt 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Hohmann, 

 

für das Bezirksamt beantworte ich Ihre mündliche Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1. und 2.: 

Das Bezirksamt Neukölln ist an die Regelungen des § 11 Abs. 1 Bezirksverwaltungsgesetzes 

gebunden und beantwortet Kleine Anfragen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist. 

Sollte es in Einzelfällen vorkommen, dass diese Fristen nicht eingehalten werden können, bittet 

das Bezirksamt dies zu entschuldigen. Dies resultiert zumeist aus der erheblichen 

Arbeitsbelastung der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Mit der letzten Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes wurde die Frist zur Beantwortung 

festgelegt und eine Verlängerung dieser Frist ausgeschlossen. Diese Stärkung der Position 

unserer demokratisch gewählten Bezirksverordneten begrüßt das Bezirksamt ausdrücklich, sie 

ist jedoch erfolgt, ohne dass in der Verwaltung ein dafür notwendiger und auskömmlicher 

Personalaufwuchs einherging. Gleichzeitig wurde das Abgeordnetenhaus professionalisiert 

und die seitdem merklich erhöhte Anzahl der zu beantwortenden Anfragen aus dem Parlament 

beanspruchen die Mitarbeitenden der Bezirksverwaltungen zeitlich sehr stark, ebenfalls ohne 

dass es dafür einen personellen Aufwuchs in den Bezirken gab. 

 

 Es gilt das gesprochene Wort! 

Martin Hikel 

Bezirksbürgermeister 


